
 

  

 

 
  

Weitere Übersichten zum Beihilferecht finden Sie unter http://www.kbk-anwaelte.de/kernkompetenzen-beihilferecht.  
Bei Fragen oder Rückmeldungen schreiben Sie uns gerne eine Email an info@kbk-anwaelte.de. Vielen Dank! 

             
 

• soziale Beihilfen an einzelne Verbraucher  
• Beseitigung von Schäden durch Naturkatastrophen / außergewönliche 

Ereignisse 
• Ausgleich der durch die frühere Teilung der BRD verursachten Nachteile  

Art.  

107 Abs. 2  

AEUV 

•   Regionalbeihilfen zur Strukturförderung / Gebietsentwicklung 
•   Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamen europäischen Interesse 
•   Förderung bestimmter Wirtschaftszweige (z.B. sektorale Beihilfen) 
•   Förderung von Kultur und Erhalt kulturellen Erbes 
•   Beschlüsse des Rates auf Vorschlag der Kommission 

Art.  

107 Abs. 3  

AEUV 

• Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) 

Art.  

106 Abs. 2  

AEUV 

• de-minimis-Beihilfen 

• Beihilfen nach allgemeiner Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) 
sonstige Ausnahmen 
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Ausnahmen vom Beihilfeverbot (Art. 107 Abs. 1 AEUV) 
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